
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/1/11 1Ob791/83,
7Ob576/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1984

Norm

ABGB §1220

ABGB §1231

Rechtssatz

Eine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Dotationsp3ichtigen nach Antragstellung ist dann beachtlich,

wenn sie innerhalb des Zeitraumes liegt, in dem er aus seinem Arbeitseinkommen für die Auszahlung des Heiratsgutes

die entsprechenden Ersparnisse zurückzulegen gehabt hätte.

Entscheidungstexte

1 Ob 791/83

Entscheidungstext OGH 11.01.1984 1 Ob 791/83

7 Ob 576/95

Entscheidungstext OGH 12.07.1995 7 Ob 576/95

Auch; Beisatz: Hier: Krankheitsbedingte massive Einkommenseinbußen. (T1)
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